
  

Polizeibericht

Die Lokalausgabe einer Tageszeitung berichtet über Betrügereien von
Teppichhändlern gegenüber älteren Bürgern. »Innerhalb eines Tages«, schreibt die
Zeitung einleitend, »sahnten erkennbar echte Orientalen; die falsche Perserteppiche
verhökerten, bei 65jährigen Rentner-Eheleuten in . . . sage und schreibe in vier
Etappen insgesamt 185.000 Mark ab. Zunächst sprach ein angeblicher Mustafa,
dessen Bruder, seine Schwester und ein Angestellter, vor - alle vier lm Alter von 32
bis etwa 40 Jahren die wussten, dass die Opfer vor drei Jahren einen Teppich
erworben hatten.« Ein Leser hat den Verdacht, dass die Meldung mehr oder weniger
erfunden wurde und wendet sich an den Deutschen Presserat. Seinen Verdacht leitet
der Beschwerdeführer aus der Antwort des verantwortlichen Redakteurs ab, der ihm
auf eine entsprechende Anfrage geschrieben hatte, der Bericht sei als Dienst am
Leser zusehen. Die Chefredaktion legt dar, dass sich der Artikel auf einen
Pressebericht der Polizei stütze. Auf genaue Daten habe der Autor verzichtet, weil
sich die Vorgänge über einen gewissen Zeitraum; nämlich zwischen April und Mai,
erstreckt hätten. Die Polizei habe den Fall dann im Juni bekannt gegeben. Sinn der
Veröffentlichung sei, anhand eines realen, drastischen Beispiels die Öffentlichkeit vor
betrügerischen Händlern zu warnen und Einblick in deren raffinierte Methoden zu
geben. (1995)

Der Presserat weist die Beschwerde als unbegründet zurück. Hinweise auf einen
möglichen Verstoß gegen den Wahrhaftigkeits- und Sorgfaltsgrundsatz kann er nicht
erkennen. (B 59/95)

Aktenzeichen:B 59/95
Veröffentlicht am: 01.01.1995
Gegenstand (Ziffer): Wahrhaftigkeit und Achtung der Menschenwürde (1); Sorgfalt
(2);
Entscheidung: unbegründet 
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